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Einleitung und Gang der Untersuchung

Einleitung

Die weitreichenden Verknüpfungen zwischen den Rechtsordnungen der
Mitgliedsstaaten und der Europäischen Union sind in Literatur und Recht-
sprechung grundlegend erschlossen. Gleiches gilt für die Beziehungen der
Fachgerichte zum Bundesverfassungsgericht1 und zum Europäischen Ge-
richtshof sowie des Bundesverfassungsgerichts zum Europäischen Ge-
richtshof. In jahrzehntelanger Forschung und Praxis wurde ein umfangrei-
cher Fundus an Prinzipien, Wirkmechanismen und Instrumenten erarbei-
tet, der ein Funktionieren des Rechtsschutzes im Mehrebenensystem er-
möglicht.

Ursprung der heutigen Europäischen Union war die Idee eines befrie-
denden Zusammenschlusses mehrerer Staaten mit gemeinsamen wirt-
schaftlichen Interessen unter Einbindung der Bundesrepublik Deutschland
nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Vorläufiges Ergebnis der europä-
ischen Integration ist jedoch kein europäischer Staat. Die Mitgliedsstaaten
sind nicht Gliedstaaten eines Bundesstaates, sondern Teil eines supranatio-
nalen Verbundes souveräner Mitgliedsstaaten. Grundlage dieses Zusam-
menschlusses waren völkerrechtliche Verträge, die zunächst nur die Grün-
dungsstaaten als Vertragsparteien berechtigten und verpflichteten. Ange-
trieben durch die Rechtsprechung des zwischenzeitlich geschaffenen
Europäischen Gerichtshofs entwickelte sich auch das Rechtssystem weiter.

Im Integrationsprozess wuchsen die Europäischen Gemeinschaften zur
Europäischen Union heran, welche die von den Mitgliedsstaaten übertra-
genen Hoheitsrechte ausübt. Die Bürger der Mitgliedsstaaten wurden zu
Unionsbürgern, welche aus dem unmittelbar in den Mitgliedsstaaten an-

Kapitel 1

A.

1 Siehe nur die Beiträge von R. Alexy, Verfassungsrecht und einfaches Recht – Ver-
fassungsgerichtsbarkeit und Fachgerichtsbarkeit, VVDStRL 61 (2002), S. 7; P. Ku-
nig, Verfassungsrecht und einfaches Recht – Verfassungsgerichtsbarkeit und Fach-
gerichtsbarkeit, VVDStRL 61 (2002), S. 34; W. Heun, Verfassungsrecht und einfa-
ches Recht – Verfassungsgerichtsbarkeit und Fachgerichtsbarkeit, VVDStRL 61
(2002), S. 80; G. Hermes, Verfassungsrecht und einfaches Recht – Verfassungsge-
richtsbarkeit und Fachgerichtsbarkeit, VVDStRL 61 (2002), S. 119.
Siehe auch die Nachweise in den Fn. 255 bis 258.
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wendbaren Unionsrecht sowie aus den nationalen Umsetzungsrechtsakten
subjektive Rechte herleiten können. Das Unionsrecht wird dabei haupt-
sächlich nicht von den Behörden der Europäischen Union, sondern von
denen der Mitgliedsstaaten durchgesetzt (Art. 291 Abs. 1 AEUV).2 Die
Regelung der innerstaatlichen Aufgabenverteilung, der Behördeneinrich-
tung, der Verwaltungsorganisation und des Verfahrens bleibt dabei grund-
sätzlich den Mitgliedsstaaten überlassen. Mitgliedsstaatliche Umsetzungs-
rechtsakte sind ohnehin stets von den Mitgliedsstaaten selbst zu vollzie-
hen. Gemäß der exekutiven Kompetenzverteilung des Grundgesetzes
(Art. 30, 83 ff. GG) führen die Bundesländer demnach grundsätzlich so-
wohl Bundes- als auch Unionsrecht als eigene Angelegenheiten aus. Dabei
müssen die Mitgliedsstaaten jedoch unionsrechtliche Vorgaben wie den
Effektivitätsgrundsatz (Art. 4 Abs. 3 UAbs. 2 EUV), der die Mitgliedsstaa-
ten zur umfassenden Durchsetzung des Unionsrechts verpflichtet, den
Grundsatz der Unionstreue (Art. 4 Abs. 3 UAbs. 1 EUV) und Diskriminie-
rungsverbote (insbesondere Art. 18 AEUV) beachten.

Dieses gewaltenübergreifende integrative System setzt sich im europä-
ischen Rechtsschutzsystem fort, welches aus den Gerichten der Europä-
ischen Union und der Mitgliedsstaaten besteht. Aufgabe des Europäischen
Gerichtshofs ist die Wahrung des Unionsrechts einschließlich dessen
gleichmäßiger Durchsetzung und Anwendung. Er kontrolliert die Verein-
barkeit der Handlungen der Unionsorgane mit dem Unionsrecht und das
unionsrechtskonforme Handeln der Mitgliedsstaaten.3 Den Hauptteil des
Rechtsschutzes übernehmen die mitgliedsstaatlichen Gerichte, deren Ein-
richtung, Organisation und Verfahren ebenfalls nationalen Regelungen un-
terliegen. Im Grundsatz überprüfen die nationalen Fachgerichte die Recht-
mäßigkeit mitgliedsstaatlicher Exekutivakte im Falle der Anwendung so-
wohl des Unionsrechts als auch nationaler Umsetzungsrechtsakte.4 Auf-
grund dessen können die Fachgerichte der Mitgliedsstaaten als funktionale

2 J. Hofmann, Rechtsschutz und Haftung im Europäischen Verwaltungsverbund, S. 
161 ff. hält die Umschreibung dieser Aufgabenteilung als „Verwaltungsverbund“
für treffender als die früher gebräuchliche Bezeichnung „dualistisches System“.
Grundlegend zum Gestaltungsspielraum der Mitgliedsstaaten beim Vollzug des
Unionsrechts C. Krönke, Die Verfahrensautonomie der Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union.

3 R. Geiger, in: R. Geiger/D.-E. Khan/M. Kotzur (Hrsg.), EUV, AEUV, Art. 19 EUV
Rn. 8 ff.

4 J. Hofmann, Rechtsschutz und Haftung im Europäischen Verwaltungsverbund, S. 
161 ff. („prozessuales Trennungsprinzip“).
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Unionsgerichte bezeichnet werden.5 Dieser Begriff umschreibt den Um-
stand, dass nationale Gerichte die Einhaltung und Anwendung des Uni-
onsrechts sichern und so eine Funktion der Europäischen Union überneh-
men. Maßgeblich ist demnach, dass die nationalen Gerichte Unionsrecht
als Prüfungsmaßstab heranziehen und so das Unionsrecht durchsetzen. Die
mitgliedsstaatlichen Fachgerichte werden indes dabei keineswegs zu Ge-
richten der Europäischen Union, sondern kontrollieren als nationale Ge-
richte die Anwendung des Unionsrechts und des nationalen Umsetzungs-
rechts.

5 N. Böcker, Wirksame Rechtsbehelfe zum Schutz der Grundrechte der Europäischen
Union, S. 30; K. F. Gärditz, § 34, in: H.-W. Rengeling/A. Middeke/M. Gellermann
(Hrsg.), Handbuch des Rechtsschutzes in der Europäischen Union, Rn. 1; G.
Hirsch, Kompetenzverteilung zwischen EuGH und nationaler Gerichtsbarkeit,
NVwZ 1998, S. 907 (910) („Gemeinschaftsgerichte“); J. Hofmann, Rechtsschutz
und Haftung im Europäischen Verwaltungsverbund, S. 165 („funktionale Gemein-
schaftsgerichte“); U. Hufeld, § 215, in: J. Isensee/P. Kirchhof (Hrsg.), Handbuch
des Staatsrechts, Rn. 20; J.-P. Schneider, Verfassungsgerichtsbarkeit und Europäi-
scher Gerichtshof, in: W. Erbguth/J. Masing (Hrsg.), Verfassungs- und Verwal-
tungsgerichtsbarkeit im Mehrebenensystem, S. 11 (12) („funktionale Gemein-
schaftsgerichte“); F. Schoch, Die Europäisierung des verwaltungsgerichtlichen
Rechtsschutzes, S. 16, 26 f.; A. Thiele, Individualrechtsschutz vor dem Europä-
ischen Gerichtshof durch die Nichtigkeitsklage, S. 31 f. („funktionale Gemein-
schaftsgerichte“)‘; siehe auch G. C. Rodríguez Iglesias, Der EuGH und die Gerichte
der Mitgliedstaaten – Komponenten der richterlichen Gewalt in der Europäischen
Union, NJW 2000, S. 1889; C. Nowak, Das Verhältnis zwischen zentralem und de-
zentralem Individualrechtsschutz im Europäischen Gemeinschaftsrecht, EuR 2000,
S. 724 (725); E. Pache, Rechtsschutzdefizite im europäischen Grundrechtsschutz?,
in: T. Bruha/C. Nowak/A. Petzold (Hrsg.), Grundrechtsschutz für Unternehmen im
europäischen Binnenmarkt, S. 193 (196 ff.) („Gemeinschaftsgerichte im funktionel-
len Sinne“); ders., Tatbestandliche Abwägung und Beurteilungsspielraum, S. 306;
M. Tonne, Effektiver Rechtsschutz durch staatliche Gerichte als Forderung des
europäischen Gemeinschaftsrechts, S. 331, 406. Das Bundesverfassungsgericht be-
zeichnet die Zusammenarbeit der europäischen und der nationalen Gerichte als
„funktionelle Verschränkung“, BVerfG, 22.10.1986 – 2 BvR 197/83, BVerfGE 73,
S. 339 (367).
Bis zur Entstehung der Europäischen Union nach Inkrafttreten des Vertrags von
Lissabon (Vertrag von Lissabon zur Änderung des Vertrags über die Europäische
Union und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, unterzeich-
net in Lissabon am 13.12.2007, ABl. 50 (13.12.2007), S. 1 ff.) war die Bezeichnung
funktionale Gemeinschaft(rechts)gerichte verbreitet, was nach Gründung der
Europäischen Union überholt ist. Die Differenzierung nach funktionalen Gemein-
schaftsgerichten und funktionalen Gemeinschaftsrechtsgerichten ist lediglich eine
nominale.
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Eine Sonderrolle im Rechtsschutzsystem der Europäischen Union neh-
men die Verfassungsgerichte ein. Wie vor nationalen Fachgerichten kann
vor Verfassungsgerichten grundsätzlich nur ein Akt der nationalen Ho-
heitsgewalt, nicht jedoch der Europäischen Union Prüfungsgegenstand
sein. Anders als vor Fachgerichten ist der Prüfungsmaßstab der Verfas-
sungsgerichte jedoch grundsätzlich auf die Kontrolle der Einhaltung ver-
fassungsrechtlicher Vorgaben beschränkt. Das Bundesverfassungsgericht
ist in einem fortwährenden Prozess bemüht, sich seinen genuinen Aufga-
benbereich als „Hüter der Verfassung“ zu sichern. Entsprechend sieht sich
das Bundesverfassungsgericht für die Durchsetzung des Unionsrechts auf-
grund der zugrundeliegenden nationalen Vorschriften nicht für zuständig
an und zieht grundsätzlich nur das Grundgesetz als Prüfungsmaßstab her-
an – nicht jedoch das Unionsrecht.6 Das Bundesverfassungsgericht aner-
kennt dabei jedoch die unmittelbare Anwendbarkeit und den Anwen-
dungsvorrang des Unionsrechts – letzteren jedoch freilich mit anderer Be-
gründung als der Europäische Gerichthof: Während dieser sich auf den
Charakter des Unionsrechts als autonome Rechtsquelle stützt,7 sieht das
Bundesverfassungsgericht den innerstaatlichen Rechtsanwendungsbefehl
des nationalen Zustimmungsgesetzes als maßgeblich an.8 In der Praxis er-
geben sich aus dieser Differenzierung keine Unterschiede. Sie ermöglicht
dem Bundesverfassungsgericht im Konfliktfall jedoch die Anwendung
dreier Reservekompetenzen, welche es für sich in Anspruch nimmt. Nach
Ansicht des Bundesverfassungsgerichts übt es seine ihm immer noch zu-
stehende Kompetenz zur Kontrolle der Vereinbarkeit von Akten der
Europäischen Union mit den Grundrechten des Grundgesetzes solange
nicht aus – sondern überlässt sie in einem „Kooperationsverhältnis“ dem
Europäischen Gerichtshof – wie auf Unionsebene ein wirksamer Schutz
der Grundrechte gegenüber der Hoheitsgewalt der Europäischen Union
generell gewährleistet ist, der „dem vom Grundgesetz als unabdingbar ge-
botenen Grundrechtsschutz im Wesentlichen gleichzuachten ist, zumal den

6 BVerfG, 31.05.1990 – 2 BvL 12, 13/88 u.a., BVerfGE 82, S. 159 (191).
7 EuGH, 15.07.1964 – C-6/64, Slg. 1964, S. 1141 (1270) (Costa/E.N.E.L.); EuGH,

17.12.1970 – C-11/70, Slg. 1970, S. 1125 (1135) (Internationale Handelsgesell-
schaft).

8 BVerfG, 29.05.1974 – BvL 52/71, BVerfGE 37, S. 271 (277 f.); BVerfG, 22.10.1986
– 2 BvR 197/83, BVerfGE 73, S. 339 (374 f.); BVerfG, 12.10.1993 – 2 BvR 2134,
2159/92, BVerfGE 89, S. 155 (174 ff.).
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Wesensgehalt der Grundrechte generell verbürgt.“9 Zudem behält sich das
Bundesverfassungsgericht vor, Hoheitsakte der Europäischen Union –
nach einer entsprechenden Vorlage an den Europäischen Gerichtshof im
Vorabentscheidungsverfahren und damit wiederum in einem Kooperati-
onsverhältnis – letztverbindlich auf ihre Vereinbarkeit mit dem Prinzip der
begrenzten Einzelermächtigung zu überprüfen (sog. „ultra vires-Kontrol-
le“).10 Neuerdings nimmt das Bundesverfassungsgericht für sich in An-
spruch, Hoheitsakte der Europäischen Union auf eine Verletzung der
grundgesetzlichen Verfassungsidentität hin zu überprüfen.11 Bei der Wahr-
nehmung der Reservekompetenzen wird Unionsrecht – zumindest mittel-
bar über das nationale Zustimmungsgesetz – zum Prüfungsgegenstand.
Daraus ergibt sich ein eigentümliches Bild für den Rechtsschutz vor dem
Bundesverfassungsgericht in Bezug auf das Unionsrecht: Einerseits bietet
das Bundesverfassungsgericht in Ausnahmefällen Rechtsschutz gegen Ak-
te den Europäischen Union beziehungsweise gegen Änderungen derer ver-
traglicher Grundlagen. Andererseits setzt das Bundesverfassungsgericht
Unionsrecht nicht durch. Es ist demnach kein funktionales Unionsgericht.

Neben dem Bundesverfassungsgericht nehmen die Landesverfassungs-
gerichte ebenfalls eine Sonderstellung im Rechtsschutzsystem der Europä-
ischen Union ein. Mittlerweile haben alle Bundesländer ein Landesverfas-
sungsgericht geschaffen.12 Deren Verfahrensarten sind ähnlich ausgestal-
tet, wobei nicht in allen Bundesländern die Möglichkeit einer Verfassungs-
beschwerde geschaffen wurde.13 Jedoch ist die Praxis der Gerichte recht
unterschiedlich: So gibt es Landesverfassungsgerichte, die auf eine lange

9 BVerfG, 22.10.1986 – 2 BvR 197/83, BVerfGE 73, S. 339 (387); BVerfG,
07.06.2000 – 2 BvL 1/97, BVerfGE 102, S. 147 (161).

10 BVerfG, 12.10.1993 – 2 BvR 2134, 2159/92, BVerfGE 89, S. 155 (188); BVerfG,
06.07.2010 – 2 BvR 2661/06, BVerfGE 126, S. 286 (304 f.).

11 BVerfG, 30.06.2009 – 2 BvE 2/08 u.a., BVerfGE 123, S. 267 (353).
12 Teilweise als Verfassungsgerichte, teilweise als Staatsgerichte. Zu den disparaten

Entwicklungslinien siehe W. Fiedler, Die Entstehung der Landesverfassungsge-
richtsbarkeit nach dem Zweiten Weltkrieg, in: C. Starck/K. Stern (Hrsg.), Landes-
verfassungsgerichtsbarkeit, S. 103.

13 Die Verfassungsbeschwerde ist vorgesehen in Art. 68 Abs. 1 Nr. 4 BWVerf in Ver-
bindung mit §§ 55 ff. BaWüStGHG (seit dem Jahr 2013), Art. 84 Abs. 2 Nr. 5
VvB, Art. 6 Abs. 2, 113 Nr. 4 BbgVerf, Art. 66, 120 BV, Art. 131 Abs. 1 und 3 HV,
Art. 53 Nr. 6 M‑VVerf, Art. 130a, 135 Abs. 1 Nr. 4 RhPfVerf, Art. 97 Nr. 4 SVerf in
Verbindung mit §§ 9 Nr. 13, 55 ff. SaarlVGHG, Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 SächsVerf,
Art. 75 Nr. 6 LSAVerf, Art. 80 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürVerf. Keine Individualverfas-
sungsbeschwerden gibt es demnach in Bremen, Hamburg, Niedersachsen (nur
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Tradition wichtiger Entscheidungen zurückblicken können, während ande-
re Gerichte bisher kaum in Erscheinung getreten sind. Grundsätzlich spielt
sich die Rechtsprechung der Landesverfassungsgerichte in von der Bun-
desebene „getrennten Verfassungsräumen“ ab, in denen die Länder jeweils
kraft eigener Verfassungshoheit Organisation und Verfahren ihrer Verfas-
sungsgerichte – unter Beachtung einiger Durchgriffs- und Homogenitäts-
vorschriften des Grundgesetzes – selbst regeln.14 Das Nebeneinander der
getrennten Verfassungsräume, die Verzahnung der Rechtsebenen, die Be-
rührungspunkte und die Abgrenzung der Zuständigkeiten des Bundesver-
fassungsgerichts und der Landesverfassungsgerichte sind in weiten Teilen
untersucht.15

Die Rolle des Unionsrechts in den Verfahren vor dem Bundesverfas-
sungsgericht kann mit seinen unterschiedliche Nuancen und Betonungen
gut nachvollzogen werden. Hingegen zeigt ein Blick auf die bisherige
Rechtsprechung der Landesverfassungsgerichte, dass kein Landesverfas-
sungsgericht Reservekompetenzen in Anspruch nimmt. Bezüglich der
Durchsetzung des Unionsrechts sind die Entwicklungslinien der Landes-
verfassungsgerichte disparat und schwerer nachvollziehbar: Bisher ist nur
vereinzelt untersucht worden, ob und wie Landesverfassungsgerichte das

Kommunalverfassungsbeschwerde nach Art. 54 Nr. 5 NV), Nordrhein-Westfalen
(nur Kommunalverfassungsbeschwerde nach Art. 75 Nr. 4 Verf NRW in Verbin-
dung mit §§ 12 Nr. 8, 52 VGHG NRW) und Schleswig-Holstein (ebenfalls nur
Kommunalverfassungsbeschwerde nach Art. 51 Abs. 2 Nr. 4 SHVerf).

14 Hierzu Kapitel 4.A.III., S. 149 ff. Vgl. J. F. Lindner, Das Europarecht in der Recht-
sprechung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs, BayVBl. 2009, S. 65 f.

15 Wiederholt wurde das Erfordernis der Existenz der Landesverfassungsgerichtsbar-
keit in Frage gestellt. Sie sei „überflüssiger Luxus“ und so verlören aufgrund von
Kompetenzverschiebungen zulasten der Länder sowie des zunehmenden Bedeu-
tungsverlusts des Staatsorganisationsrechts der Bundesländer auch die Landesver-
fassungsgerichte an Bedeutung (vgl. W. Leisner, Landesverfassungsgerichtsbarkeit
als Wesenselement des Föderalismus, in: Bayerischer Verfassungsgerichtshof
(Hrsg.), Verfassung und Verfassungsrechtsprechung, S. 183 ff.). Dagegen wird die
aus der Staatlichkeit der Bundesländer fließende grundsätzliche Allzuständigkeit
angeführt. Schließlich sei das Bundesstaatsprinzip des Grundgesetzes nach Art. 79
Abs. 3 GG unveränderlich und erkenne die getrennten Verfassungsräume, die eine
eigene Verfassungsgerichtsbarkeit erforderten, an (vgl. ders., Landesverfassungs-
gerichtsbarkeit als Wesenselement des Föderalismus, in: Bayerischer Verfassungs-
gerichtshof (Hrsg.), Verfassung und Verfassungsrechtsprechung, S. 183 (189 ff.).
Siehe auch K. Fiedler, Verfassungsgerichtsbarkeit im Bundesstaat, S. 159 ff.
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Unionsrecht als Prüfungsmaßstab heranziehen.16 Auf den ersten Blick ist
nur klar, dass einige Landesverfassungsgerichte das Unionsrecht über-
haupt nicht, andere hingegen offenbar uneingeschränkt durchsetzen. Eine
dritte Gruppe zieht das Unionsrecht über verfassungsrechtliche Normen
als mittelbaren Prüfungsmaßstab heran. Dabei unterscheiden sich nicht nur
die Anknüpfungsnormen, sondern auch die Formulierung sowie die An-
wendung der jeweiligen Maßstäbe. Dies verwundert deshalb, weil für alle
Landesverfassungsgerichte im Mehrebenensystem die gleichen bundes-
und unionsrechtlichen Vorgaben gelten. Es müsste demnach eigentlich
klar sein, ob Landesverfassungsgerichte überhaupt Unionsrecht durchset-
zen, ob sie also funktionale Unionsgerichte sind. Etwaige Unterschiede
könnten allenfalls durch unterschiedliche landesrechtliche Regelungen er-
klärbar sein, die allerdings nur dann rechtmäßig wären, wenn aufgrund des
höherrangigen Rechts entsprechende Gestaltungsspielräume bestünden.
Dies erscheint aufgrund der Fülle der höherrangigen Vorschriften und
Prinzipien fraglich. Insbesondere im Unionsrecht finden sich mehrere
Wirkmechanismen, die eine einheitliche und wirksame Durchsetzung des
Unionsrechts garantieren sollen. Da wäre es verwunderlich, wenn das Uni-
onsrecht nicht nur zwischen verschiedenen Mitgliedsstaaten, sondern so-
gar innerhalb eines Mitgliedsstaats von verschiedenen Verfassungsgerich-
ten unterschiedlich behandelt werden dürfte.

Es stellt sich die Frage, ob Landesverfassungsgerichte funktionale Uni-
onsgerichte sind, sein könnten oder gar sein müssten.

Gang der Untersuchung und Begrenzung des
Untersuchungsgegenstands

Vorliegend soll allein die Frage nach dem von den Landesverfassungsge-
richten heranzuziehenden Prüfungsmaßstab beantwortet werden. Müssen
Landesverfassungsgerichte Unionsrecht als Prüfungsmaßstab heranziehen
und damit Unionsrecht durchsetzen? Die Frage, ob Unionsrecht unmittel-
bar oder mittelbar Prüfungsgegenstand in landesverfassungsgerichtlichen
Verfahren sein kann oder soll, ist zwar wissenschaftlich ebenfalls noch

B.

16 Vorrangig ist hier der Aufsatz von J. F. Lindner, Das Europarecht in der Recht-
sprechung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs, BayVBl. 2009, S. 65 ff. zu
nennen, der maßgeblichen Anstoß für die vorliegende Arbeit gegeben hat.

B. Gang der Untersuchung und Begrenzung des Untersuchungsgegenstands

27



kaum aufgearbeitet17 und sehr interessant, soll aber mangels praktischer
Relevanz nicht untersucht werden.18 Ebenfalls nicht vertieft werden soll
das sogenannte „Maßstabsproblem“, also die Frage, ob Landesverfas-
sungsrecht Prüfungsmaßstab für durch höherrangiges Recht determiniertes
nationales Umsetzungsrecht oder nationale Ausführungsakte sein kann.19

Bei beiden Fragen geht es um die Durchsetzung des Landesverfassungs-
rechts gegenüber höherrangigem Recht, also nicht um die Frage, ob Lan-
desverfassungsgerichte funktionale Unionsgerichte sind oder sein müss-
ten.

Der Untersuchungsgegenstand soll dabei auch auf das Unionsrecht im
engeren Sinne begrenzt werden. Es soll untersucht werden, ob die Landes-

17 Soweit ersichtlich, wird das Problem nur von J. F. Lindner., Das Europarecht in
der Rechtsprechung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs, BayVBl. 2009, S. 
65 (67) angesprochen.

18 Zumindest in zwei Entscheidungen hätte Gelegenheit bestanden, zu dieser Frage
Stellung zu beziehen. Der Sächsische Verfassungsgerichtshof stellte in einem Be-
schluss fest, dass Maßnahmen oder Gesetze des Bundes (im konkreten Fall zur Fi-
nanzmarktstabilität und zum Bankenrettungsschirm) nicht Gegenstand einer Ver-
fassungsbeschwerde vor dem Verfassungsgerichtshof sein könnten, SächsVerfGH,
26.08.2010 – Vf. 44-IV-10, (juris) Rn. 5. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof
hält eine Verfassungsbeschwerde gegen die Zustimmung der bayerischen Vertreter
in Bundestag und Bundesrat zur Europäischen Verfassung für unzulässig, Bay-
VerfGH, 05.04.2006 – Vf. 66-VI-05, NVwZ-RR 2006, S. 665.

19 Hierzu J. F. Lindner, Bayerisches Staatsrecht, Rn. 442 f. sowie ders., in: J. F. Lind-
ner/M. Möstl/H. A. Wolff (Hrsg.), Verfassung des Freistaates Bayern, Vor Art. 98
Rn. 134 ff.; ders., Das Europarecht in der Rechtsprechung des Bayerischen Verfas-
sungsgerichtshofs, BayVBl. 2009, S. 65 f. Siehe auch B. Bohn, Das Verfassungs-
prozessrecht der Popularklage, S. 128 ff.; B. Flurschütz, Die bayerische Populark-
lage nach Art. 55 BayVfGHG, S. 132 ff. sowie dort die Nachweise auf S. 193 f. (je-
weils zur Frage, ob bei determiniertem Landesrecht ein tauglicher Verfahrensge-
genstand der Popularklage gegeben bzw. ob eine Grundrechtsrüge möglich ist).
Vgl. zum Maßstabsproblem bei der landesverfassungsgerichtlichen Kontrolle der
Anwendung von Bundesrecht durch Landesorgane J. Rozek, Das Grundgesetz als
Prüfungs- und Entscheidungsmaßstab der Landesverfassungsgerichte, S. 190 ff.
Zur Vorlagepflicht der Landesverfassungsgerichte an das Bundesverfassungs-
gericht nach Art. 100 Abs. 3 GG im Zusammenhang mit dem Maßstabsproblem
siehe H. Domcke, Die bayerische Popularklage, in: C. Starck/K. Stern (Hrsg.),
Landesverfassungsgerichtsbarkeit, S. 231 (240); J. Rozek, Das Grundgesetz als
Prüfungs- und Entscheidungsmaßstab der Landesverfassungsgerichte, S. 58 ff. Für
die Bundesebene siehe nur C. Moench/M. Ruttloff, § 36, in: H.-W. Rengeling/A.
Middeke/M. Gellermann (Hrsg.), Handbuch des Rechtsschutzes in der Europä-
ischen Union, Rn. 82 ff.; J. Masing, Vorrang des Europarechts bei umsetzungsge-
bundenen Rechtsakten, NJW 2006, S. 264 (267).
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verfassungsgerichte Primär-, Sekundär- und gegebenenfalls Tertiärrecht
als Prüfungsmaßstab heranziehen müssen. Als funktionale Unionsgerichte
im Sinne des Untersuchungsgegenstands werden nationale Gerichte ver-
standen, die wegen des mitgliedsstaatlichen Vollzugs des Unionsrechts
und des Umsetzungsrechts in das europäische Rechtsschutzsystem einge-
bunden sind. Die Durchsetzung der Europäischen Menschenrechtskonven-
tion durch die Landesverfassungsgerichte soll außer Betracht bleiben.20

Nominal könnte freilich weiterhin zwischen Gemeinschafts- und Uni-
onsrecht unterschieden werden. In der vorliegenden Untersuchung wird
davon ausgegangen, dass das bisherige Gemeinschaftsrecht nach dem In-
krafttreten des Vertrags von Lissabon als Unionsrecht weitergilt. Für eine
bessere Lesbarkeit wird auch in der rechtshistorischen Darstellung vom
Unionsrecht die Rede sein, auch wenn in den Entscheidungen freilich teil-
weise vom Gemeinschafts- oder Europarecht gesprochen wird.21

Um die aufgeworfene Frage zu klären, soll an den Anfang eine Bestan-
daufnahme der landesverfassungsgerichtlichen Rechtsprechung mit uni-
onsrechtlichem Bezug gestellt werden, um anschließend die vorhandene
Typologie an den maßgeblichen Vorschriften messen zu können. Im Mit-
telpunkt soll dabei die Frage nach der Durchsetzung des Unionsrechts ste-
hen (Kapitel 2). Anschließend wird der für die Landesverfassungsgerichte
geltende Rechtsrahmen zu untersuchen sein. Dieser soll nach den Rege-
lungsebenen – Unionsrecht (Kapitel 3), Bundesrecht (Kapitel 4), Landes-
recht (Kapitel 5) – abgeschichtet werden. Es stellt sich für jede Ebene die
Frage, ob sie zwingende Vorgaben für die Ausgestaltung der Landesver-
fassungsgerichtsbarkeit, einerseits hinsichtlich der Pflicht zur Durchset-
zung des Unionsrechts durch die Landesverfassungsgerichte, andererseits
hinsichtlich diesbezüglicher Grenzen, enthält. Auch wechselseitige Ein-
flüsse der Regelungsebenen müssen bei der Untersuchung berücksichtigt
werden. Im Vordergrund stehen dabei freilich jeweils direkte Vorgaben für
die Ausgestaltung des Rechtsschutzsystems. Daneben ist aber auch die
Frage relevant, ob sich aus allgemeinen, nicht unmittelbar auf das Rechts-
schutzsystem bezogenen Normen und Prinzipien Vorgaben ableiten lassen.

20 Nach Art. 6 Abs. 2 EUV trifft die Europäische Union die Verpflichtung zum Bei-
tritt zur Europäischen Menschenrechtskonvention. Dieser ist bisher nicht erfolgt
und nach einem Gutachten des Europäischen Gerichtshofs in der bisher vorgesehe-
nen Form nicht mit dem Primärrecht vereinbar (Gutachten 2/13 vom 18.12.2014,
abrufbar unter www.curia.eu).

21 Etwas anderes gilt für wörtliche Zitate.
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